
Stadt Ratzeburg  
Ratzeburg, 26.05.2023 

 
- Hauptausschuss -  
 
 
Hiermit werden Sie 

 
zur 26. Sitzung des Hauptausschusses am Montag, 12.06.2023, 18:30 Uhr, 

in den Ratssaal des Rathauses der Stadt Ratzeburg,  
Unter den Linden 1, 23909 Ratzeburg 

 
eingeladen. 
 
Bitte benachrichtigen Sie den Vorsitzenden und die/den zuständigen Vertreter/in, falls Sie 
verhindert sind. 
 
 

T a g e s o r d n u n g 
 
Öffentlicher Teil 
 
Punkt 1 Eröffnung der Sitzung durch die/den Vorsitzende/n und 

Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung, der 
Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit  
 

 

Punkt 2 Anträge zur Tagesordnung mit Beschlussfassung über die 
Nichtöffentlichkeit von Tagesordnungspunkten  
 

 

Punkt 3 Beschluss über Einwendungen zur Niederschrift vom 
13.03.2023  
 

 

Punkt 4 Bekanntgabe der im nichtöffentlichen Teil der Sitzung 
gefassten Beschlüsse vom 13.03.2023  
 

 

Punkt 5 Bericht über die Durchführung der Beschlüsse  
 

SR/BerVoSr/480/2023 

Punkt 6 Bericht der Verwaltung  
 

 

Punkt 7 Bericht der Verwaltung; hier: Mai-Steuerschätzung 2023  
 

SR/BerVoSr/481/2023 

Punkt 8 Fragen, Anregungen und Vorschläge von Einwohnerinnen 
und Einwohnern  
 

 

Punkt 9 Anträge  
 

 

Punkt 10 Anfragen und Mitteilungen   
 
Voraussichtlich nichtöffentlicher Teil (Vorschlag der Verwaltung) 
 
Punkt 11 Personalangelegenheiten; hier: Erörterung des weiteren 

Vorgehens als Dienstvorgesetzter des ehemaligen 
Bürgermeisters zum Schreiben (Wurfsendung) vom 
09.05.2023  

SR/BeVoSr/828/2023 

 

 
gez. 
Michael Jäger 
Vorsitzender 



 

Berichtsvorlage Stadt Ratzeburg Stadt Ratzeburg 2018 – 2023 
 Datum: 25.05.2023 
 SR/BerVoSr/480/2023 
 

Gremium Datum Behandlung 

Hauptausschuss 12.06.2023 Ö 
 
 
Verfasser:   Herr Axel Koop  FB/Az: 2/20 00 14 
 
 

Bericht über die Durchführung der Beschlüsse 
 
  
 

___________________    __________________     
      Bürgermeister          Verfasser 

 
elektronisch unterschrieben und freigegeben durch: 
Graf, Eckhard, Bürgermeister am 25.05.2023 
Koop, Axel am 25.05.2023 
 

 

Sachverhalt: 
 
Der Bericht über die Durchführung der Beschlüsse aus den vorvergangenen 
Sitzungen ist als Anlage beigefügt. Der Ausschuss wird um Kenntnisnahme gebeten. 
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Bericht über die Durchführung der Beschlüsse

lfd. Beschluss- zust.

Nr. Datum TOP Bezeichnung Sachstand Status FB/FD

1 17.01.2022 N9 Optimierung der Informations- Die Prüfung der rechtlichen Rahmenbedinungen für das Outsourcing kommunaler Zwischenbericht 1

sicherheit innerhalb der Verwaltung Informationstechnologie wird einige Zeit in Anspruch nehmen. Mit dem Gemeinsamen

Datenschutzbeauftragten des Kreises Herzogtum Lauenburg wurden bereits Gespräche

geführt und Informationen vom Unabhängigen Landeszentrum für Datenschutz (ULD) an-

gefordert. Im Rahmen der sich im Ausschreibungsprozess (derzeit Marktrecherche) befindlichen 

Organisationsuntersuchung soll ebenfalls euriert werden, inwiefern ein Outsourcing kommunaler

IT sinnvoll erscheint. 

Gleichwohl werden die dringend notwendigen Maßnahmen für die Erneuerung der Server-

und Netzwerktechnik umgesetzt. Diese Maßnahmen sind unabhängig von einem IT-

Outsourcing erforderlich. Darüber hinaus haben bereits erste Gespräche mit dem Amt 

Lauenburgische Seen hinsichtlich einer möglichen IT-Kooperation stattgefunden. 

 

2 05.09.2022 N16 Beschaffung und Einführung eines Die serverseitigen Installationsarbeiten zur Einführung eines Dokumentenmanagementsystems Zwischenbericht 1

Dokumentenmanagementsystems wurden im Februar 2023 abgeschlossen. Die betroffenen Bereiche wurden sukzessive ab 

(DMS) in der Stadtverwaltung März 2023 geschult. In dieser Einführungsphasse fallen vor allem Ausgaben für eine externe

Ratzeburg Unterstützung bei der Konzepterstellung, der Projektbegleitung und Implementierung der Systeme

an. Ebenso bedarf es für die verpflichtende Nutzung des Systems der Earbeitung einer ent-

sprechenden Dienstanweisung. Die digitale Schriftgutverwaltung erfolgt künftig über einen 

personenunabhängigen, objektiven und einheitlichen Aktenplan.

3 28.11.2022 8 Neustart Inklusion - Einrichtung eines Der verwaltungsseitige Vorschlag zur Einrichtung eine Inklusionsbeirates anstelle einer/eines Zwischenbericht 0/1

Inklusionsbeirats Behindertenbeauftragten wurde in der Sitzung am 28.11.2022 mehrheitlich abgelehnt. Hin-

gegen wurde einstimmig die Verwaltung beauftragt, einen Aktionsplan "Inklusion" zu entwickeln. 

9 Neustart Inklusion - Erstellung eines Dieser Prozess wird maßgeblich über die Partnerschaft für Demokratie begleitet. 

Aktionsplanes "Inklusion" für die Stadt Ziel ist die gemeinschaftliche und öffentliche Erarbeitung eines kommunalen Aktionsplanes, um 

Ratzeburg demokratische und gesellschaftspolitische Teilhabe und Partizipation in Ratzeburg inklusiv 

auszugestalten und um Menschen mit Einschränkungen und Behinderungen zu motivieren, 

sich mit ihren Kompetenzen und Anregungen im Sinne pragmatischer Lösungen einzubringen. 

Es werden mit Unterstützung Bürgerwerkstätten mit interessierten Bürger*innen mit und ohne 

Behinderungen, Fachleuten, Verwaltung und Kommunalpolitik zu folgenden Themen durchgeführt:

Barrierefreie Zugänge zu öffentlichen Orten/Orientierung im öffentlichen Raum, Wohnen, Mobilität,

Bildung, Freizeit/Tourismus und Verwaltung/Interessensvertretung. 

Die Ergebnisse der Bürgerwerkstätten sollen in der zweiten Jahreshälfte als Beschlussvorlage in 

den Fachausschüssen und der Stadtvertretung beraten werden, mit dem Ziel, einen Aktionsplan

Inklusion' für die Stadt Ratzeburg in Kraft zu setzen. 
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Bericht über die Durchführung der Beschlüsse

lfd. Beschluss- zust.

Nr. Datum TOP Bezeichnung Sachstand Status FB/FD

4 13.03.2023 10 Neufassung der Satzung über die Dem Beschlussvorschlag des Hauptausschusses vom 13.03.2023 wurde in der Sitzung der Abschlussbericht 3

Erhebung von Gebühren für die Stadtvertretung am 20.03.2023 mehrheitlich zugestimmt. Die Satzung wurde zwischenzeitlich

Benutzung der Obdachlosenunterkünfte ausgefertigt und amtlich bekanntgemacht. Über die Aufnahme des Tatbestands der "Wohnungs-

in der Stadt Ratzeburg losen" in die entsprechenden Satzungen, soll sich der Ausschuss für Schule, Jugend und Sport 

befassen.

5 13.03.2023 11 Neufassung der Straßenreinigungs- Die Stadtvertretung hat am 20.03.2023 gleichlautend beschlossen. Die Satzungen wurden vom Abschlussbericht 8

satzung und der Straßenreinigungs- Bürgermeister ausgefertigt und amtlich bekanntgemacht.

Gebührensatzung

6 13.03.2023 12 II. Satzung zur Änderung der Satzung Die Stadtvertretung hat am 20.03.2023 gleichlautend beschlossen. Die Satzung wurde vom Abschlussbericht 2

über die Erhebung einer Bürgermeister ausgefertigt und amtlich bekanntgemacht.

Zweitwohnungssteuer in der Stadt 

Ratzeburg

7 13.03.2023 13 Stadtjugendpflege, hier: Richtlinie der Die Stadtvertretung hat am 20.03.2023 gleichlautend beschlossen. Aufgrund von Irritationen Abschlussbericht 4

Stadt Ratzeburg zur Förderung von hinsichtlich der Begrifflichkeiten zu etwaigen Altersbegrenzungen (Kinder, Jugendliche, junge

Kinder- und Jugendfahrten und intern- Menschen) soll die Richtlinie nochmal überarbeitet und dem ASJS vorgelegt werden. 

nationalen Jugendbegegnungen

8 13.03.2023 15 Kindertagesstätten; hier: Finanzierung Die Stadtvertretung hat in ihrer Sitzung am 20.03.2023 der Finanzierungsmaßnahme zum Bau Zwischenbericht 4

der Kindertagesstätte "Die Scheune" einer neuen Kindertagesstätte "Die Scheune" durch die Montessori Nord gGmbH zugestimmt. 

Die Genehmigung der hierfür erforderlichen Kreditaufnahme wurde seitens der 

Kommunalaufsichtsbehörde am 18.04.2023 (siehe lfd. Nr 9, TOP 16) erteilt.

Für die Auszahlung des rückzahlbaren Investitionskostenzuschusses bedarf es nunmehr einer

vertraglichen Regelung oder eines Zuwendungsbescheides (FB 4). 

9 13.03.2023 16 I. Nachtragshaushaltsplan für das Die Stadtvertretung hat in ihrer Sitzung am 20.03.2023 gleichlautend beschlossen. Die Abschlussbericht 2/8

bis Haushaltsjahr 2023 Genehmigung des Gesamtbetrages der Kreditaufnahme für Investitionen und Investitions-

16.3 förderungsmaßnahmen wurde durch die Kommunalaufsicht des Kreises Herzogtum Lauenburg

am 18.04.2023 erteilt. Damit wird neben der Finanzierung des unter lfd. Nr. 8 genannten 

Projekts insbesondere auch die Finanzierung der Erweiterung der Ruderakademie gewähr-

leistet. Im Übrigen wird auf die inhaltlichen Ausführung der Genehmigungsverfügung des 

Kreises vom 18.04.2023 verwiesen (Anlage).



Bericht über die Durchführung der Beschlüsse

lfd. Beschluss- zust.

Nr. Datum TOP Bezeichnung Sachstand Status FB/FD

10 13.03.2023 17 Städtebaulicher Vertrag zum Der städtebauliche Vertrag zum Bebauungsplan Nr. 85 "Freie Schule" wurde in der Sitzung Abschlussbericht 6

Bebauungsplan Nr. 85 "Freie Schule" der Stadtvertretung am 20.03.2023 gleichlautend beschlossen. Der Vertrag wurde zwischen-

zeitlich von beiden Vertragspartner unterzeichnet.

11 13.03.2023 18 Widmung der öffentlichen Verkehrs- Die Verkehrsflächen "Domstraße und Domhof" wurden zwischenzeitlich der Öffentlichkeit ge- Abschlussbericht 6

flächen - Domstraße - Domhof widmet. Die amtliche Bekanntmachung erfolgte am 28.03.2023; Widersrpüche gegen den

Widmungsakt sind nicht eingegangen.

12 13.03.2023 N 21 Vertrag über die Unterbringung von Nach erfolgtem Vergabebeschluss in der Sitzung der Stadtvertretung am 20.03.2023 hat die Abschlussbericht 3

Fundtieren und beschlagnahmten Tiere Stadt Ratzeburg mit dem Tierschutz Roggendorf und Umgebung e. V. einen entsprechenden

Vetrag geschlossen. 

13 13.03.2023 N 22 Personalangelegenheiten; hier: Der vom Hauptausschuss als oberste Dienstbehörde des Bürgermeisters gefasste Beschluss Abschlussbericht 1

Feststellung ruhegehaltsfähiger wurde der Versorgungsausgleichskasse Schleswig-Holstein mitgeteilt.

Vordienstzeiten



Ö
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Berichtsvorlage Stadt Ratzeburg Stadt Ratzeburg 2018 – 2023 
 Datum: 25.05.2023 
 SR/BerVoSr/481/2023 
 

Gremium Datum Behandlung 

Hauptausschuss 12.06.2023 Ö 
 
 
Verfasser:   Payenda, Said Ramez  FB/Az: 2/20 20 04 
 
 

Bericht der Verwaltung; hier: Mai-Steuerschätzung 2023 
 

Zusammenfassung:  
Darstellung der Ergebnisse aus der Mai-Steuerschätzung 2023  
  
  
 

___________________    __________________     
      Bürgermeister          Verfasser 

 
elektronisch unterschrieben und freigegeben durch: 
Graf, Eckhard, Bürgermeister am 25.05.2023 
Koop, Axel am 25.05.2023 
 

 

Sachverhalt: 
 
Finanzministerin Monika Heinold hat am 16. Mai 2023 die regionalisierten Ergebnis-
se der Mai-Steuerschätzung für Schleswig-Holstein bekannt gegeben.  
Demnach sinkt die Einnahmeerwartung für den Zeitraum von 2023 bis 2027 um ins-
gesamt 2,8 Milliarden Euro im Vergleich zur Oktober-Steuerschätzung 2022. Das 
Finanzministerium verhängt aus diesem Grund eine vorläufige Haushaltssperre. 
  

Frau Heinold erklärt: 
„Wir stehen vor großen Herausforderungen. In diesem Jahr fehlen uns fast 400 Milli-
onen Euro und im kommenden Jahr über 600 Millionen Euro im Vergleich zur letzten 
Steuerschätzung. Diese Entwicklung ist bereits im Haushaltsvollzug sichtbar. Das ist 
ein hoher Preis für die großen Steuerentlastungspakete des Bundes und wird sich 
natürlich auf die finanzielle Leistungsfähigkeit des Landes auswirken. Hinzu kommen 
inflationsbedingte Kostensteigerungen, Tariferhöhungen und steigende Zinsen. Des-
halb hat sich das Kabinett auf meinen Vorschlag heute auf eine vorläufige Haus-
haltssperre verständigt“. 
  
Eine vorläufige Haushaltssperre bedeutet, dass im Grundsatz bis auf Weiteres keine 
Ausgaben geleistet oder Verpflichtungen eingegangen werden dürfen, für die zum 
jetzigen Zeitpunkt keine gesetzliche oder vertragliche Bindung besteht. Das betrifft 
unter anderem Zuwendungen und Zuschüsse an Institutionen, Verbände und 
Vereine, für die keine rechtliche Verpflichtung zum Beispiel in Form sozial-
gesetzlicher Regelungen oder eines Förderbescheides besteht. Auch beispielsweise 
Neuanmietungen, die Beauftragung von Gutachtern oder Sachverständigen sowie 
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die Beschaffung von Bürobedarf sind von der Haushaltssperre betroffen. Ausnahmen 
sind gegen Deckung mit Zustimmung des Finanzministeriums möglich. 
Grundsätzlich von der Haushaltssperre ausgenommen sind Investitionen und 
Personalausgaben. Das heißt, dass beispielsweise laufende Bauprojekte weiter 
finanziert werden können, laufende Förderungen weitergehen und Beförderungen, 
Einstellungen und Ausbildung planmäßig fortgesetzt werden können.  
Hauptursache für den Rückgang der Einnahmen sind die beschlossenen Steuerent-
lastungen der Bundesregierung, insbesondere das Inflationsausgleichsgesetz, mit 
einer bundesweiten Jahreswirkung von rund 18 Milliarden Euro. Dieses Gesetz ist 
Anfang des Jahres in Kraft getreten, gleicht die sogenannte kalte Progression aus. 
Die Wirkung war im Herbst noch nicht in der Steuerschätzung enthalten. Zudem 
werden geringere Einnahmen aus der Grunderwerb- und aus der Erbschaftsteuer 
erwartet. 
 
Für das Jahr 2023 wird für die Kommunen in Schleswig-Holstein einschließlich der 
Leistungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich (KFA) ein Gesamtaufkommen 
von rund 12,5 Milliarden Euro prognostiziert. Die Einnahmeerwartung sinkt damit 
gegenüber der Oktober-Steuerschätzung um rund 450 Millionen Euro. Auch in den 
kommenden Jahren wird mit einer Senkung der erwarteten Einnahmen um rund 607 
Millionen Euro in 2024, rund 617 Millionen Euro in 2025, rund 592 Millionen Euro in 
2026 und rund 647 Millionen Euro in 2027 gerechnet.  

Die finanziellen Auswirkungen auf die Gesamtheit aller Kommunen in Schleswig-
Holstein sind in dem Rundschreiben Nr. 091/2023 des Städteverbands Schleswig-
Holstein näher dargestellt (siehe Anlagen). Ebenfalls sind die finanziellen 
Auswirkungen der Stadt Ratzeburg der ersten Seite der Anlagen zu entnehmen.   
 
 
 



Stadt Ratzeburg

Der Bürgermeister
Fachdienst Finanzen Ratzeburg, 22.05.2023

Az.: 20 20 04

Kurzübersicht über die Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung 2023 (im Vergleich zur Oktober-Steuerschätzung 2022)

bisher neu Abweichung bisher neu Abweichung bisher neu Abweichung

900.0100 | Gemeindeanteil an der EKSt.
Kommunen Schleswig-Holstein in € 1.469.000.000 1.469.000.000 0 1.668.000.000 1.596.000.000 -72.000.000 1.804.000.000 1.676.000.000 -128.000.000
Anteil Stadt Ratzeburg in € 6.657.335 6.657.335 0 7.385.300 7.126.700 -258.600 7.975.000 7.484.000 -491.000

900.0120 | Gemeindeanteil an der USt.
Kommunen Schleswig-Holstein in € 213.000.000 213.000.000 0 223.000.000 223.000.000 0 234.000.000 233.000.000 -1.000.000
Anteil Stadt Ratzeburg in € 956.800 956.800 0 998.500 998.500 0 1.047.000 1.043.300 -3.700

Gesamtveränderung Stadt Ratzeburg 0 -258.600 -494.700

bisher neu Abweichung bisher neu Abweichung bisher neu Abweichung

900.0100 | Gemeindeanteil an der EKSt.
Kommunen Schleswig-Holstein in € 1.915.000.000 1.791.000.000 -124.000.000 2.009.000.000 1.890.000.000 -119.000.000 2.107.000.000 1.974.000.000 -133.000.000
Anteil Stadt Ratzeburg in € 8.551.000 7.997.500 -553.500 8.970.000 8.439.600 -530.400 9.408.500 8.814.600 -593.900

900.0120 | Gemeindeanteil an der USt.
Kommunen Schleswig-Holstein in € 242.000.000 240.000.000 -2.000.000 247.000.000 245.000.000 -2.000.000 252.000.000 1.128.400 -250.871.600
Anteil Stadt Ratzeburg in € 1.083.000 1.074.600 -8.400 1.106.000 1.097.000 -9.000 1.128.400 1.114.900 -13.500

Gesamtveränderung Stadt Ratzeburg -561.900 -539.400 -607.400

Im Auftrag

gez.
Payenda

2022 2023 2024

2025 2026 2027
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Städteverband Schleswig-Holstein • Reventlouallee 6 • 24105 Kiel  ➔  Fon 0431 / 57 00 50 30 • Fax 0431 / 57 00 50 35 
e-mail: info@staedteverband-sh.de    Internet: http://www.staedteverband-sh.de

S t ä d t e b u n d S t ä d t e t a g

Städteverband Schleswig-Holstein – Reventlouallee 6 – 24105 Kiel 

AZ: 22.00.15 kr-ra Kiel, 16.05.2023 

Rundschreiben Nr. 091/2023 

Regionalisierte Ergebnisse der 164. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ 

Vom 09. bis 11. Mai 2023 hat die 164. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ statt-

gefunden. Geschätzt wurden die Steuereinnahmen für die Jahre 2023 bis 2027. Heute hat die 

Landesregierung das regionalisierte Ergebnis der Steuerschätzung bekanntgegeben. Wegen 

des Gesamtergebnisses wird auf das Rundschreiben 87/2023 verwiesen. 

I. Landeshaushalt

Nach der Regionalisierung der Schätzergebnisse werden sich die Einnahmen aus dem Steu- 

eraufkommen und den Bundesergänzungszuweisungen sowie den Kfz-Steuer-Ersatzleistun- 

gen des Bundes in Schleswig-Holstein bis 2027 voraussichtlich wie folgt entwickeln: 

mailto:staedteverband.sh@t-online.de
http://www.staedteverband-sh.de/


Für das Jahr 2023 wird ein Aufkommen von rd. 12,5 Mrd. Euro erwartet. Es sinkt damit ge- 

genüber dem Ist 2022 um rd. 451 Mio. Euro.  

Gegenüber dem Haushalt 2023 (Basis Oktober-Schätzung 2022) ist dies ein Rückgang der 

Einnahmen um rd. 376 Mio. Euro.  

Im Jahr 2024 werden Einnahmen in Höhe von rd. 13,1 Mrd. Euro erwartet. Gegenüber den 

Eckwerten für den Haushalt 2024 (Basis Oktober-Schätzung) bedeutet dies einen Rückgang 

um rd. 607 Mio. Euro.  

Im Vergleich zu den Eckwerten für die Finanzplanung (Basis Oktober-Schätzung) soll das 

Aufkommen auch in den Jahren 2025 um rd. 617 Mio. Euro, 2026 um rd. 592 Mio. Euro und 

2027 um rd. 647 Mio. Euro zurückgehen.  

Das Einnahmeniveau wird im Jahr 2027 dann bei rd. 14,7 Mrd. Euro liegen. 

II. Entwicklung der Kommunalfinanzen

Die Einnahmen der Kommunen werden sich für den Zeitraum bis zum Jahr 2027 voraussicht-

lich wie folgt entwickeln. 

Für das Jahr 2023 wird ein Gesamtaufkommen von rd. 6,7 Mrd. Euro erwartet. Es steigt damit 

gegenüber dem Ist 2022 um rd. 109 Mio. Euro. Gegenüber den Ergebnissen der Oktober-

Schätzung ist dies ein leichter Rückgang um rd. 2 Mio. Euro.  



 

Im weiteren Verlauf sollen die erwarteten Einnahmen jeweils gegenüber der Oktober-Schät- 

zung um rd. 125 Mio. Euro in 2024, rd. 122 Mio. Euro in 2025, rd. 96 Mio. Euro in 2026 und 

rd. 119 Mio. Euro in 2027 zurückgehen.  

Das Einnahmeniveau wird dann im Jahr 2027 bei rd. 7,9 Mrd. Euro liegen. 

Für die originären Steuereinnahmen der Kommunen wird im Jahr 2023 ein Aufkommen von 

rd. 4,5 Mrd. Euro geschätzt.  

Gegenüber dem Ist 2022 soll es damit um rd. 215 Mio. Euro steigen. Im Vergleich zur Oktober-

Schätzung ist dies ein Zuwachs um rd. 68 Mio. Euro.  

Jeweils gegenüber der Oktober-Schätzung wird dann ein leichter Rückgang in 2024 um rd. 13 

Mio. Euro und in 2025 um rd. 8 Mio. Euro erwartet. In den Jahren 2026 und 2027 sollen dann 

die originären Steuereinnahmen im Vergleich zur Oktober-Schätzung wieder um rd. 15 Mio. 

Euro bzw. rd. 2 Mio. Euro steigen.  

Ein Gesamtüberblick der Ergebnisse ist in Anlage 1 enthalten. 

III. Bewertung durch die Geschäftsstelle und Reaktion des Landes

Die Regelungen des Inflationsausgleichsgesetzes und des Jahressteuergesetzes mindern die 

Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Gemeinden. Hieraus resultieren die rückläufigen 

Einnahmeerwartungen der Kommune in doppelter Hinsicht. Zum einen bei den originären 

Steuerbeteiligungen an der Einkommenssteuer, aber in der Konsequenz auch durch redu-

zierte Einnahmeerwartungen im kommunalen Finanzausgleich durch verminderte Steuerein-

nahmen des Landes. Gleichwohl bleibt es auf der Einnahmenseite bei einer - wenn auch we-

niger dynamischen - jährlich steigenden Einnahmeerwartung. Dabei ist allerdings zu berück-

sichtigen, dass die Einnahmeerwartung maßgeblich auch durch eine steigende Prognose bei 

der Gewerbesteuer bestimmt ist, die zum einen immer wieder mit Blick auf deren Volatilität mit 

Schätzunsicherheiten behaftet ist, zum anderen aber auch nicht auf alle Kommunen gleicher-

mäßig verteilt ist.  

Somit bleibt es angesichts stark steigender Ausgaben (inflationsbedingte Mehrausgaben, Ta-

rifabschlüsse, Sozialausgaben, Flüchtlingskosten usw.) bei sinkenden Einnahmeprognosen 

notwendig, dass Bund und Länder die Kommunen sowohl auf der Einnahme- als auch auf der 

Ausgabeseite entlasten.  

Das Land hat mit der als Anlage 2 beigefügten Pressemitteilung mit einer vorläufigen Haus-

haltssperre auf die sinkenden Einnahmeerwartungen reagiert. Dabei zeigt sich auch beim 

Land, dass auf Grundlage der Schätzung gegenüber dem IST im Jahr 2021 die Steuereinnah-

men im Jahr 2023 über 1 Mrd. € höher liegen werden und die Einnahmen stetig steigen. Inso-

weit ist auch hier die Ausgabenseite besonders in den Blick zu nehmen.  



 

 

***

Hinweis zum Download der Rundschreiben und anderer Mitteilungen: 
Für alle Mitgliedskörperschaften stehen die Rundschreiben im "Mitgliederservice" auf der Homepage des Städte-

verbandes Schleswig-Holstein als Datei zur Verfügung. 



Medien-Information 

16. Mai 2023

Mai-Steuerschätzung 2023: Einnahmeerwartung des Landes sinkt bis 2027 um rund 
2,8 Milliarden Euro – Finanzministerium verhängt vorläufige Haushaltssperre 

Finanzministerin Monika Heinold: „Wir stehen vor großen Herausforderungen“ 

KIEL. Finanzministerin Monika Heinold hat heute (16. Mai) die regionalisierten Ergebnisse 

der Mai-Steuerschätzung für Schleswig-Holstein bekannt gegeben. Demnach sinkt die 

Einnahmeerwartung für den Zeitraum von 2023 bis 2027 um insgesamt 2,8 Milliarden Euro 

im Vergleich zur Oktober-Steuerschätzung 2022. Das Finanzministerium verhängt aus 

diesem Grund eine vorläufige Haushaltssperre. 

„Wir stehen vor großen Herausforderungen. In diesem Jahr fehlen uns fast 400 Millionen 

Euro und im kommenden Jahr über 600 Millionen Euro im Vergleich zur letzten 

Steuerschätzung. Diese Entwicklung ist bereits im Haushaltsvollzug sichtbar. Das ist ein 

hoher Preis für die großen Steuerentlastungspakete des Bundes und wird sich natürlich 

auf die finanzielle Leistungsfähigkeit des Landes auswirken. Hinzu kommen 

inflationsbedingte Kostensteigerungen, Tariferhöhungen und steigende Zinsen. Deshalb 

hat sich das Kabinett auf meinen Vorschlag heute auf eine vorläufige Haushaltssperre 

verständigt“, erklärte Finanzministerin Monika Heinold.  

Eine vorläufige Haushaltssperre bedeutet, dass im Grundsatz bis auf Weiteres keine 

Ausgaben geleistet oder Verpflichtungen eingegangen werden dürfen, für die zum jetzigen 

Zeitpunkt keine gesetzliche oder vertragliche Bindung besteht. Das betrifft unter anderem 

Zuwendungen und Zuschüsse an Institutionen, Verbände und Vereine, für die keine 

rechtliche Verpflichtung zum Beispiel in Form sozialgesetzlicher Regelungen oder eines 

Förderbescheides besteht. Auch beispielsweise Neuanmietungen, die Beauftragung von 

Gutachtern oder Sachverständigen sowie die Beschaffung von Bürobedarf sind von der 

Haushaltssperre betroffen. Ausnahmen sind gegen Deckung mit Zustimmung des 

Finanzministeriums möglich. 



Grundsätzlich von der Haushaltssperre ausgenommen sind Investitionen und 

Personalausgaben. Das heißt, dass beispielsweise laufende Bauprojekte weiter finanziert 

werden können, laufende Förderungen weitergehen und Beförderungen, Einstellungen 

und Ausbildung planmäßig fortgesetzt werden können. 

Hauptursache für den Rückgang der Einnahmen sind die beschlossenen 

Steuerentlastungen der Bundesregierung, insbesondere das Inflationsausgleichsgesetz, 

mit einer bundesweiten Jahreswirkung von rund 18 Milliarden Euro. Dieses Gesetz ist 

Anfang des Jahres in Kraft getreten, gleicht die sogenannte kalte Progression aus. Die 

Wirkung war im Herbst noch nicht in der Steuerschätzung enthalten. Zudem werden 

geringere Einnahmen aus der Grunderwerb- und aus der Erbschaftsteuer erwartet. 



Auswirkungen auf das Land 

Für 2023 werden für das Land Einnahmen von rund 12,5 Milliarden Euro erwartet 

und liegen damit rund 450 Millionen Euro unter den Steuereinnahmen von 2022. 

Für das laufende Haushaltsjahr bedeutet die Prognose ein Minus von rund 376 

Millionen Euro. Dieser Trend setzt sich fort: Für das Jahr 2024 wird mit einem 

Rückgang von rund 607 Millionen Euro im Vergleich zur Oktober-Prognose 

gerechnet, für 2025 mit einem Minus von 617 Millionen Euro, für 2026 mit einem 

Minus von 592 Millionen Euro und für 2027 mit einem Minus von 647 Millionen 

Euro. 

In Teilen können die sinkenden Einnahmen durch die mit der Finanzplanung 

getroffenen Vorsorgen für Steuermindereinnahmen kompensiert werden. So ist für 

2023 mit einer Vorsorge von rund 250 Millionen Euro und für 2024 bis 2027 rund 

400 Millionen Euro jährlich geplant. Gleichzeitig bleiben die in der Finanzplanung 

bereits vor der Steuerschätzung identifizierten Handlungsbedarfe bestehen. Somit 

ergeben sich nach Abzug der Vorsorgen und des KFA offene Handlungsbedarfe 
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von rund 450 Millionen Euro in 2024, rund 580 Millionen Euro in 2025, rund 600 

Millionen Euro in 2026 und rund 540 Millionen Euro in 2027.  

Prognose für die Auswirkungen auf den Landeshaushalt: 

Auswirkungen auf die Kommunen 

Auch für die Kommunen in Schleswig-Holstein zeichnet sich im Vergleich zur Oktober-

Schätzung ein Rückgang der Einnahmeerwartung ab: Für das laufende Haushaltsjahr 

2023 um rund 2 Millionen Euro, für 2024 um rund 125 Millionen Euro, für 2025 um rund 

122 Millionen Euro, für 2026 um rund 96 Millionen Euro und für 2027 um rund 119 

Millionen Euro. Dabei werden die Mindereinnahmen aus der Wirkung des Kommunalen 

Finanzausgleichs für das Jahr 2023 erst in 2025 abgerechnet. 



ANLAGEN: Gesamtergebnis sowie Ergebnisse für Land und Kommunen 

Verantwortlich für diesen Pressetext: Svea Balzer und Kathrin Mansfeld | Finanzministerium | Düsternbrooker Weg 64, 24105 Kiel | 
Telefon 0431 988-3906 | Telefax 0431 988-616-3906 | E-Mail: pressestelle@fimi.landsh.de | Medien-Informationen der Landesregierung 
finden Sie aktuell und archiviert im Internet unter Landesregierung Schleswig-Holstein | Das Ministerium finden Sie im Internet unter 
Finanzministerium Schleswig-Holstein | außerdem bei Instagram: https://www.instagram.com/finanzministerinheinold/ | Facebook: 
https://www.facebook.com/Finanzministerium.SH  
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Finanzministerium

Schleswig-Holstein

Ergebnis der

Steuerschätzung Mai 2023

(Gesamtergebnis)

2021 2022

IST IST

StSch

Okt

2022

StSch

Mai

2023

Abwei-

chung

StSch

Okt

2022

StSch

Mai

2023

Abwei-

chung

StSch

Okt

2022

StSch

Mai

2023

Abwei-

chung

StSch

Okt

2022

StSch

Mai

2023

Abwei-

chung

StSch

Okt

2022

StSch

Mai

2023

Abwei-

chung

Bund 312,3 337,2 369,7 359,9 -9,8 390,3 377,3 -13,0 410,0 394,6 -15,4 424,1 409,1 -15,0 438,2 421,3 -16,9 

Länder 355,1 384,5 387,4 380,7 -6,7 411,9 398,2 -13,7 431,1 417,2 -13,9 446,3 431,7 -14,6 461,9 445,8 -16,1 

Gemeinden 126,2 135,4 139,8 139,1 -0,7 147,8 144,4 -3,4 156,3 152,9 -3,4 162,6 159,8 -2,8 168,4 165,0 -3,4 

EU 39,6 38,6 40,4 40,8 0,4 43,0 42,2 -0,8 44,5 44,6 0,1 45,6 45,6 0,0 46,3 46,3 0,0

Summe

Steuereinnahmen
833,2 895,7 937,3 920,5 -16,8 993,0 962,1 -30,9 1.041,9 1.009,3 -32,6 1.078,6 1.046,2 -32,4 1.114,8 1.078,4 -36,4 

in Mrd. Euro (gerundet)

2026202520242023 2027



Finanzministerium

Schleswig-Holstein

2021 2022

Ist Ist

StSch 

Oktober 

2022

(Stand HH 

2023)

StSch 

Mai

2023

Abweichung 
StSch 

Oktober 

2022

StSch 

Mai

2023

Abweichung 
StSch 

Oktober 

2022

StSch 

Mai

2023

Abweichung 
StSch 

Oktober 

2022

StSch 

Mai

2023

Abweichung 
StSch 

Oktober 

2022

StSch 

Mai

2023

Abweichung 

Steuereinnahmen 10.966 12.376 12.277 11.865 -412 13.081 12.454 -627 13.726 13.087 -639 14.227 13.612 -615 14.740 14.071 -669

Kompensation

KFZ-Steuer
319 319 319 319 0 319 319 0 319 319 0 319 319 0 319 319 0

Bundesergänzungs-

zuweisungen
198 251 275 311 36 273 293 20 284 306 22 299 322 23 307 329 22

Länderfinanzausgleich -0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe
*)

Steuereinnahmen
11.482 12.946 12.872 12.495 -376 13.674 13.066 -607 14.329 13.712 -617 14.845 14.253 -592 15.366 14.719 -647

Finanzkraft in % nach 

Umsatzsteuerverteilung 
***)

98,72 98,87 98,31 97,99 -0,31 98,36 98,15 -0,21 98,31 98,10 -0,21 98,31 98,10 -0,21 98,30 98,10 -0,20

20262024

in Mio. Euro (gerundet)

2023

Ergebnis der Steuerschätzung

Mai 2023

(Land Schleswig-Holstein)

2025 2027

nachrichtlich:

*) Der Länderfinanzausgleich (LFA) wird infolge der Neuregelung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen ab dem Jahr 2020 in den Umsatzsteuerausgleich integriert. 

**) Abweichungen in den Summen durch Rundungen sind möglich.

***) vorläufige Abrechnung für die Jahre 2021 und 2022



Finanzministerium

Schleswig-Holstein

Ergebnis der

Steuerschätzung Mai 2023

(Kommunen Schleswig-Holstein)

2021 2022

IST IST

StSch

Okt

2022

StSch

Mai

2023

Abwei-

chung

StSch

Okt

2022

StSch

Mai

2023

Abwei-

chung

StSch

Okt

2022

StSch

Mai

2023

Abwei-

chung

StSch

Okt

2022

StSch

Mai

2023

Abwei-

chung

StSch

Okt

2022

StSch

Mai

2023

Abwei-

chung

Grundsteuer A 23 23 23 23 0 23 23 0 23 23 0 23 23 0 23 23 0

Grundsteuer B 473 480 485 486 1 491 492 1 496 497 1 501 503 2 506 509 3

Gewerbesteuer (netto) 1.612 1.962 1.902 2.029 127 1.997 2.099 102 2.135 2.239 104 2.226 2.347 121 2.298 2.420 122

Gemeindeanteile an der 

Lohnsteuer, Einkommensteuer 

und am Zinsabschlag 1.416 1.469 1.668 1.596 -72 1.804 1.676 -128 1.915 1.791 -124 2.009 1.890 -119 2.107 1.974 -133

Gemeindeanteil an der 

Umsatzsteuer 253 213 223 223 0 234 233 -1 242 240 -2 247 245 -2 252 249 -3

Sonstige Gemeindesteuern 81 145 138 150 12 140 153 13 142 155 13 144 157 13 146 159 13

Summe 

Steuereinnahmen 3.858 4.292 4.439 4.507 68 4.689 4.676 -13 4.953 4.945 -8 5.150 5.165 15 5.332 5.334 2

Kommunaler 

Finanzausgleich *) 2.093 2.312 2.276 2.206 -70 2.413 2.301 -112 2.531 2.417 -114 2.624 2.513 -111 2.718 2.597 -121

Gesamteinnahmen 

Steuern + KFA 5.951 6.604 6.715 6.713 -2 7.102 6.977 -125 7.484 7.362 -122 7.774 7.678 -96 8.050 7.931 -119

in Mio. Euro (gerundet)

2026

*) Die Ist-Zahlen 2021 und 2021 des KFA entsprechen den tatsächlich gebuchten KFA-Ausgaben.

20242023 2025 2027
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